
Auszug aus dem Kanalabgabengesetz 

Ausmaß 

§ 4 

(1) Die Höhe des Kanalisationsbeitrages bestimmt sich aus dem Produkt von Einheitssatz 

und der Bruttogeschoßflächen (in Quadratmetern) eines Gebäudes. Dabei sind Keller- und 

Dachgeschoße zur Hälfte, die übrigen Geschoße zur Gänze zu berechnen; Nebengebäude, 

oberirdische Garagen und Wirtschaftsgebäude, die keine Wohnung oder Betriebsstätte 

enthalten, werden nach der Bruttogeschoßfläche (in Quadratmetern) des Erdgeschoßes ohne 

Rücksicht auf die Geschoßanzahl eingerechnet. Bei Tiefgaragen ist der Berechnung die 

Bruttogeschoßfläche (in Quadratmetern) jenes Geschoßes zugrunde zu legen, das die größte 

Ausdehnung hat. Für Hofflächen, das sind ganz oder teilweise von Baulichkeiten umschlossene 

Grundflächen (in Quadratmetern), deren Entwässerung durch die Kanalanlage erfolgt, darf 

höchstens die Hälfte und für unbebaute Flächen (in Quadratmetern) mit künstlicher 

Entwässerung in die öffentliche Kanalanlage darf höchstens ein Zehntel des Einheitssatzes in 

Anrechnung gebracht werden. 

(2) Der Einheitssatz ist vom Gemeinderat in der Kanalabgabenordnung (§ 7) nach den 

durchschnittlichen ortsüblichen Baukosten je Meter der Kanalanlage, höchstens bis zu 7,5 v. H. 

dieser Baukosten für den Meter festzusetzen. Bei der Festsetzung des Einheitssatzes sind aus 

Bundes- und Landesmitteln für die Errichtung, die Erweiterung, den Umbau, die Erneuerung 

oder die Verbesserung der öffentlichen Kanal- und Abwasserreinigungsanlage gewährte 

Beiträge und Zuschüsse in Abschlag zu bringen. 

(3) Bei Wirtschaftsgebäuden mit land- oder forstwirtschaftlicher Nutzung gelangen nur jene 

baulich abgegrenzten Geschoßflächen (in Quadratmetern) zur Verrechnung, deren 

Entwässerung durch die öffentliche Kanalanlage erfolgt. Ausschließlich Lagerzwecken dienende 

Gebäude eines Gewerbe-, Handels-, Dienstleistungs- oder Industriebetriebes mit künstlicher 

Entwässerung in die öffentliche Kanalanlage sind lediglich mit der Bruttogeschoßfläche des 

Erdgeschoßes in Anrechnung zu bringen. 

(4) Bei Zu- und Umbauten von Baulichkeiten ist der ergänzende Kanalisationsbeitrag 

(Ergänzungsbeitrag) entsprechend der neu gewonnenen Bruttogeschoßfläche zu berechnen. 

(5) Ist durch die Zweckbestimmung einer Baulichkeit eine über das übliche Maß 

hinausgehende Beanspruchung des Kanals und der dazugehörigen Anlagen zu gewärtigen, so 

erhöht sich über Beschluß des Gemeinderates der Kanalisationsbeitrag noch um die Kosten der 

hiedurch notwendigen besonderen Ausgestaltung der Kanalanlage (Sondergebühr). Diese 

Erhöhung darf den durch die besondere Inanspruchnahme erhöhten Bauaufwand nicht 

übersteigen. Wird die besondere Ausgestaltung der Kanalanlage wegen übermäßiger 

Inanspruchnahme durch mehrere Betriebe notwendig, so ist die Erhöhung des 

Kanalisationsbeitrages verhältnismäßig aufzuteilen. 

 

 


